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Die Beteiligung von V & B an diesem canadischen Unternehmen
beträgt 25 70•Es wird angestrebt,diese Beteiligung zu erhöhen.
Leider erlauben es die französischen Devisenverhältnisse nicht,
grössere Beträge in canadischen $ zumErwerb weiterer Beteili¬
gungsprozente zuzuteilen.

Die wirtschaftliche Entwicklung Canadaswird aller Voraussicht
nach günstig verlaufen. Es wird also im Interesse unserer Ge¬
sellschaft liegen,vollen Einfluss auf diese canadische Fabrik
zu erlangen,um die für die Zukunft erforderlichen Entschlies-
sungen ohne langwierige Beratungen mit branchefremdenFinan¬
ziers treffen zu können.

5b.) Beteiligung an der Gründungeiner keramischen Fabrik in Ar¬
gentinien .

Im Jahre 1949 erfolgte die Einigung in Verhandlungenmit
,der.Sopiété San^ar~in Paris,

•U. /v-v«*-» oA < “ > ' Jeine P'roduktionsgesellschaft zur Erzeugungkeramischer
Wandplatten in Argentinien
mit je 50 io Beteiligung

zu gründen.

Die Société Santa Fé betrieb ehemals in Argentinien für eigene
n RechnungEisenbahnen. Diese wurden gegen Entschädigung nationa¬

lisiert. Die Gesellschaft verfügte demnachin Argentinien über
erhebliche Geldmittel,die nicht transferiert werden durften,
sondern in neuerrichteten argentinischen Industrien angelegt
werden mussten.

Die Fabrik erhielt die Firmenbezeichnung

Ceramica San Lorenzo S.A.

und ihren Sitz in SanLorenzo, Prov.Santa Fé.

Die Produktion wurde im Jahre 1951 aufgenommen.Seit dieser
Zeit hat sich dieses Werk sowohl hinsichtlich der Produktion
wie auch hinsichtlich seiner Finanzen SEhrbefriedigend entwi¬
ckelt . /^3 * r'f-f r*^
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Errichtung einer Wandplattenfabrik in Frankreich.

Die V & B Erzeugnisse fanden auf demfranzösischen Markt eine
bereitwillige und sich ständig steigernde Aufnahme.

Durch die am23.Oktober 1955 im Saarland abgehaltene Volks¬
abstimmungwurde die Baäs für neue französisch-deutsche Ver¬
handlungen bezüglich der Rückgliederung des Saarlandes ins
Deutsche Bundesgebiet geschaffen.

Danachsoll das Saarland bis zum31.Dezember1959 im Verband
der französischen Währungs-und Wirtschaftshoheit bleiben.
Bis zu diesem Zeitpunkt kann die saarländische Wirtschaft wie
seither unbehindert und zollfrei nach Frankreich liefern.


